
 FORDERUNGSANMELDUNG IM INSOLVENZVERFAHREN 
 Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalter (Treuhänder, Sachwalter) 
 zu senden, nicht an das Gericht. 
 Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung. 
 

Schuldner:   
   
Insolvenzgericht:   
Geschäftsnummer:   

Insolvenzverwalter:   
   
   
 

GLÄUBIGER: 
(Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift 
(KEIN Postfach!), bei Gesellschaften mit Angabe der 
gesetzlichen Vertreter und Vorlage des HR-Auszuges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÄUBIGERVERTRETER: 
(Die Beauftragung eines Rechtsanwaltes ist freige-
stellt. Die Vollmacht muss sich ausdrücklich auf das 
Insolvenzverfahren beziehen) 
 
 
 
 

 
 

  Vollmacht anbei 
  Vollmacht folgt umgehend 

Aktenzeichen Gläubiger: 
(Kundennummer o.ä.) 

Aktenzeichen Vertreter: 

���� ANGEMELDETE FORDERUNGEN ���� 

Jede selbständige Forderung ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum nicht aus, so sind die weiteren For-
derungen in einer Anlage nach dem folgenden Schema aufzuschlüsseln. 

 
Erste Hauptforderung im Rang des § 38 InsO 

(notfalls geschätzt) 

 
€ 

Zinsen (höchstens bis zum Tag vor Eröffnung des Verfahrens) 
      % über Basiszinssatz 

      % aus €                ab                   bis 

 
€ 

Kosten (die vor Eröffnung des Verfahrens entstanden sind) 

 
 
€ 

 
Gesamtsumme Erste Hauptforderung: 

 
€                           . 

  
Zweite Hauptforderung im Rang des § 38 InsO 

(notfalls geschätzt) 

 
€ 

Zinsen (höchstens bis zum Tag vor Eröffnung des Verfahrens) 
      % über Basiszinssatz 

      % aus €                ab                   bis 

 
€ 

Kosten (die vor Eröffnung des Verfahrens entstanden sind) 

 
 
€ 

 
Gesamtsumme Zweite Hauptforderung: 

 
€                           . 



Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls 
 

 wird nicht beansprucht. 
 

 wird beansprucht  �  Begründung siehe Anlage. 

 
 
Grund und nähere Erläuterung der Forderung/-en (z.B. Warenlieferung, 
Miete, Reparaturleistung, Darlehen, Arbeitsentgelt etc.): 
 
  
 
  
 

 Forderung aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung des Schuldners 

 (ausschließlich bei Insolvenzen natürlicher Personen) 

 �  Begründung siehe Anlage 
 

 
 
Als Unterlagen, die die Forderung/-en belegen, sind 2fach beigefügt 
(die Kosten und Zinssatz - falls notwendig - bitte ebenfalls belegen): 
 
  
 
  
 
  
 

 im Original  Vollstreckungstitel vorhanden 
   und im Original beigefügt 

 in Kopie  und in Kopie beigefügt 

 
 
Bankverbindung des (ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN) 
 

 Gläubigers:  Gläubigervertreters: 
 (Geldempfangsvollmacht) 

Kreditinstitut:   
 

Bankleitzahl:   
 

Kontonummer:   
 

IBAN / BIC:   

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift und evtl. Firmenstempel) 

BEACHTEN SIE BITTE AUCH DIE HINWEISE IM GERICHTLICHEN MERKBLATT ZUR FORDERUNGSANMELDUNG 



Merkblatt 
zur Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren (§ 174 InsO) 

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger ihre Forderun-
gen bei der Insolvenzverwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Fehlerhafte Anmeldungen kön-
nen das Verfahren verzögern. Gläubigerinnen und Gläubiger sollten deshalb im eigenen Interesse die fol-
genden Hinweise und die Angaben auf dem Anmeldeformular sorgfältig beachten. Nähere Einzelheiten er-
geben sich aus der Insolvenzordnung, insbesondere aus den §§ 38 - 52, 174 - 186 InsO. Rechtsauskünfte 
zu Einzelfragen darf das Gericht nicht erteilen. Dies ist Sache der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
Notarinnen und Notare sowie der zugelassenen Rechtsbeistände. 
 
 
1. Forderungsanmeldung 
 
Forderungen der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind nicht beim Gericht, sondern bei der Insolvenz-
verwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind Perso-
nen, die einen zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen die 
Schuldnerin oder den Schuldner haben (§ 38 InsO). 
 
Ist eine Sachwalterin oder ein Sachwalter bzw. eine Treuhänderin oder ein Treuhänder bestellt (§§ 270, 313 
InsO), so ist die Forderungsanmeldung dort vorzunehmen. 
 
2. Inhalt und Anlagen der Anmeldung 
 
Tragen Sie in das Anmeldeformular Ihren vollständigen Namen ein. Bei Firmen, die im Handelsregister 
eingetragen sind, vermerken Sie die Bezeichnung, die auch in das Handelsregister eingetragen wurde. Ge-
ben Sie genau an, wie die Firma vertreten wird. 
 
 Beispiel: 
 Musterfirma GmbH & Co.KG 
 Musterstraße, Musterort 
 vertreten durch die Muster GmbH 
 vertreten durch d. Geschäftsführer(in) 
 Michael(a) Mustermann 
 
Bei der Anmeldung ist der Grund der Forderung anzugeben, damit die Insolvenzverwalterin oder der Insol-
venzverwalter sie überprüfen kann (z. B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturleistung, Arbeitsentgelt, 
Wechsel, Schadenersatz). 
 
Sind die Gläubigerinnen oder die Gläubiger der Ansicht, eine Forderung beruhe auf einer unerlaubten 
Handlung, so haben sie zu jeder dieser Forderungen, die sich gegen natürliche Personen richten, die Tat-
sachen anzugeben, aus denen sich diese Einschätzung ergibt. 
 
Alle Forderungen sind in festen Beträgen in inländischer Währung geltend zu machen und abschließend zu 
einer Gesamtsumme zusammenzufassen. 
 
Zinsen können grundsätzlich nur für die Zeit bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens angemeldet wer-
den. Sie sind unter Angabe von Zinssatz und Zeitraum auszurechnen und mit einem festen Betrag zu be-
nennen. 
 
Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem 
Schätzwert anzumelden. Forderungen in ausländischer Währung sind in inländische Währung umzurech-
nen, und zwar nach dem Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung (§ 45 InsO). 
 
Der Anmeldung sind die Beweisurkunden und sonstigen Schriftstücke beizufügen, aus denen sich die For-
derung ergibt. Bevollmächtigte von Gläubigerinnen und Gläubigern sollen der Anmeldung eine besondere 
Vollmacht für das Insolvenzverfahren beifügen. 
 
Anlagen können nach § 174 Abs. 1 Satz 2 InsO in Kopie beigefügt werden. Hinsichtlich der beizufügen-
den Titel wird empfohlen, stets die Originale beizufügen. Das Insolvenzgericht hat auf den Originaltiteln 
nach Abhaltung des Prüfungstermins sogenannte Feststellungsvermerke anzubringen (§ 178 Abs. 2 Satz 3 
InsO). Liegt der Originaltitel nicht vor, fordert die Geschäftsstelle den Titel bei Ihnen an. Diese Anforderung 
verursacht sowohl bei dem Insolvenzgericht als auch bei Ihnen zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Kos-
ten. 



 
Soweit der Originaltitel dem Insolvenzverwalter bei der Prüfung der Forderung vorliegt, kann er ohne weite-
res die Begründetheit Ihres Anspruchs nachvollziehen. Andernfalls bedarf es weitergehender Prüfungen, ob 
z.B. auf den Titel Zahlungen erfolgt sind. 
 
Während des Insolvenzverfahrens gilt für Insolvenzgläubiger im übrigen ein umfassendes Vollstreckungs-
verbot, sodass Sie den Titel ohnehin nicht nutzen können. 
 
3. Gläubigerinnen und Gläubiger mit Absonderungsrechten 
 
Gläubigerinnen und Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen Sicherungsrechts 
abgesonderte Befriedigung an einem Sicherungsgut beanspruchen können, sind Insolvenzgläubigerinnen 
und -gläubiger, soweit ihnen die Schuldnerin oder der Schuldner auch persönlich haftet. Diese persönliche 
Forderung können sie anmelden. 
 
4. Nachrangige Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger 
 
Eine Sonderregelung gilt für die sogenannten nachrangigen Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger (§ 39 
InsO). Nachrangige Forderungen sind u. a. die während der Verfahrenseröffnung laufenden Zinsen, die Kos-
ten der Verfahrensteilnahme, die Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder, die Forde-
rungen auf eine unentgeltliche schuldnerische Leistung oder auf Rückgewähr eines kapitalersetzenden Ge-
sellschafterdarlehens oder gleichgestellter Forderungen. 
 
Solche nachrangigen Forderungen können nur angemeldet werden, wenn das Gericht die Gläubigerinnen 
und Gläubiger ausdrücklich zur Anmeldung solcher Forderungen aufgefordert hat (§ 174 Abs. 3 InsO). Bei 
ihrer Anmeldung ist auf den Nachrang hinzuweisen und die von der Gläubigerin oder von dem Gläubiger be-
anspruchte Rangstelle zu bezeichnen. 
 
5. Nachträgliche Forderungsanmeldung 
 
Forderungen, die erst nach Ablauf der gerichtlich festgelegten Anmeldefrist angemeldet werden, können 
unter Umständen ein zusätzliches Prüfungsverfahren erforderlich machen. Die Kosten der zusätzlichen 
Prüfung hat die säumige Gläubigerin oder der säumige Gläubiger zu tragen (§ 177 Abs. 1 Satz 2 InsO). 
 
6. Ansprüche auf Insolvenzgeld 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende oder Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter haben bei 
Insolvenz ihres Arbeitgebers einen Anspruch auf Insolvenzgeld. Voraussetzung ist, dass sie bei Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder bei Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse für die letzten, dem In-
solvenzstichtag vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses noch Arbeitsentgelt beanspruchen 
können. Das Insolvenzgeld wird auf Antrag ausgezahlt. Die Höhe richtet sich nach dem rückständigen Net-
toarbeitsentgelt. Nähere Informationen sind bei den Arbeitsämtern erhältlich. Soweit Insolvenzgeld gezahlt 
wird, geht der Anspruch auf rückständiges Arbeitsentgelt auf die Bundesanstalt für Arbeit über. 
 
7. Prüfung der Forderungen und Wirkung des Bestreitens (Widerspruch) 
 
Die angemeldeten Forderungen werden im Prüfungstermin geprüft. Im Verbraucherinsolvenzverfahren 
kann die Prüfung auf Anordnung des Gerichts auch im schriftlichen Verfahren stattfinden. Zum Bestreiten ei-
ner angemeldeten Forderung sind die Insolvenzverwaltung, Schuldnerin oder Schuldner sowie jede Insol-
venzgläubigerin oder jeder Insolvenzgläubiger berechtigt. Die Forderungen können ganz oder teilweise nach 
ihrem Betrag oder ihrem Rang bestritten werden. Haben Gläubigerinnen oder Gläubiger vorgetragen, die 
Forderung stamme aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung der Schuldnerin oder des 
Schuldners, so hat die Schuldnerin oder der Schuldner im Widerspruch zusätzlich anzugeben, ob dieser 
Vortrag bestritten wird. 
 
Das Insolvenzgericht wird im Termin lediglich die abgegebenen Erklärungen beurkunden. Für eine Entschei-
dung, ob ein Widerspruch begründet ist, ist das Insolvenzgericht nicht zuständig. Die Feststellung einer ganz 
oder teilweise bestrittenen Forderung ist auf dem Rechtsweg zu betreiben, den die allgemeinen Gesetze 
hierfür vorsehen (vgl. § 184 InsO). 
 



Wird eine Forderung nicht oder nur von der Schuldnerin oder vom Schuldner bestritten, so gilt sie für das 
weitere Insolvenzverfahren entsprechend der Anmeldung als festgestellt (§ 178 InsO). Bei angeordneter Ei-
genverwaltung verhindert auch der Widerspruch der Schuldnerin oder des Schuldners die Feststellung der 
Forderung (§ 283 Abs. 1 Satz 2 InsO). 
 
Der wirksame Widerspruch gegen eine angemeldete Forderung hat folgende Wirkungen (vgl. §§ 178-185 
InsO): 
 
- Liegt für die Forderung bereits ein vollstreckbarer Schuldtitel (Urteil, notarielles Anerkenntnis, Steuerbe- 
 scheid u. ä.) vor, so ist es Sache der oder des Bestreitenden, den Widerspruch mit den allgemein zuläs- 
 sigen rechtlichen Mitteln weiterzuverfolgen. 
 
- Liegt ein solcher Schuldtitel noch nicht vor, so obliegt es der vermeintlichen Gläubigerin oder dem ver- 
 meintlichen Gläubiger, die Feststellung der Forderung auf dem hierfür allgemein vorgesehenen Rechts- 
 weg zu betreiben. Die oder der Bestreitende muss also damit rechnen, dass wegen des Widerspruchs 
 Klage gegen sie/ihn erhoben wird. 
 
Die Gläubigerinnen und Gläubiger sollten vor Einleitung weiterer gerichtlicher Schritte möglichst auf schriftli-
chem Wege den Grund für das Bestreiten bei der Insolvenzverwaltung erfragen. 
 
8. Teilnahme an Gläubigerversammlungen, Vertretungsnachweis 
 
Jede Gläubigerin oder jeder Gläubiger kann persönlich am Prüfungstermin oder an den sonstigen Gläubi-
gerversammlungen teilnehmen. Gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder Bevollmächtigte haben ihre 
Vertretungsberechtigung im Termin nachzuweisen. Als Nachweis kann ein aktueller Handelsregisterauszug 
oder eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Zusätzlich ist der Personalausweis mitzubringen. 
 
9. Information über das Ergebnis der Forderungsprüfung 
 
Eine Pflicht, am Prüfungstermin teilzunehmen oder für eine Vertretung zu sorgen, besteht nicht. Das Gericht 
informiert allerdings nach der Forderungsprüfung nur diejenigen Gläubigerinnen und Gläubiger, deren For-
derungen ganz oder teilweise bestritten wurden. Ihnen erteilt das Insolvenzgericht von Amts wegen einen 
Auszug aus der Insolvenztabelle, aus dem das Ergebnis der Prüfung hervorgeht. 
 
Gläubigerinnen und Gläubiger, deren angemeldete Forderungen weder von der Insolvenzverwaltung noch 
von einer Insolvenzgläubigerin oder einem -gläubiger (noch von der Schuldnerin oder dem Schuldner im Fal-
le der Eigenverwaltung) bestritten worden sind, erhalten keine besondere Nachricht des Gerichts (§ 179 
Abs. 3 InsO). 
 
10. Hinweise zur Feststellung streitiger Forderungen 
 
Im Prüfungsverfahren hat das Insolvenzgericht nur die Erklärungen der Beteiligten zu beurkunden. Ist die 
angemeldete Forderung einer Insolvenzgläubigerin oder eines Insolvenzgläubigers im Insolvenzverfahren 
nicht (vollständig) festgestellt worden, so ist die Feststellung auf dem Rechtsweg zu betreiben, den die all-
gemeinen Gesetze hierfür vorsehen (§§ 180, 185 InsO). Das Insolvenzgericht ist insoweit nicht zuständig. 
Bei Meinungsverschiedenheiten über Rang oder Höhe einer Forderung ist daher das Insolvenzgericht nicht 
einzuschalten. 
 
Zivilrechtliche Forderungen sind im ordentlichen Verfahren je nach Grund vor den Zivil- oder Arbeitsgerich-
ten geltend zu machen. Örtlich zuständig ist bei den Zivilgerichten ausschließlich dasjenige Gericht, in des-
sen Bezirk das Insolvenzgericht liegt (§ 180 Abs. 1 InsO). 
 
War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits ein Rechtsstreit über die Forderung anhängig, so 
ist die Feststellung durch Aufnahme dieses Rechtsstreits zu betreiben (§ 180 Abs. 2 InsO; § 240 ZPO). 
 
Obsiegt die Insolvenzgläubigerin oder der Insolvenzgläubiger mit der Klage, so hat diese Person beim Insol-
venzgericht unter Vorlage des rechtskräftigen Urteils die Berichtigung der Insolvenztabelle zu beantragen (§ 
183 Abs. 2 InsO). 
 
Die weiteren verfahrensrechtlichen Einzelheiten für das Vorgehen zur Feststellung streitiger Forderungen 
ergeben sich aus den §§ 179-185 InsO. 



Merkblatt 
über das Verfahren zur Restschuldbefreiung 

 
Nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens kann das Insolvenzgericht Schuldnerinnen und Schuldnern, wenn sie natür-
liche Personen sind, auf Antrag die restlichen Schulden erlassen. Vor dem Schuldenerlass haben die Schuldnerinnen 
und Schuldner sich allerdings redlich um die Abtragung ihrer Schulden zu bemühen. Sechs Jahre lang müssen Ar-
beitseinkommen und ähnliche laufende Bezüge einer Treuhänderin oder einem Treuhänder für die Tilgung der Schul-
den zur Verfügung gestellt werden. Für dieses Verfahren zur Restschuldbefreiung legt die Insolvenzordnung (InsO) 
bestimmte Regeln fest. 
 
Für den Antrag auf Restschuldbefreiung im Verbraucherinsolvenzverfahren gelten besondere Regeln. Näheres hierzu 
ergibt sich aus einem Merkblatt zum Verbraucherinsolvenzverfahren, das bei den Gerichten erhältlich ist. 
 
1. Antrag 
 
Die Restschuldbefreiung kann nur eine Schuldnerin oder ein Schuldner selbst beantragen (§ 287 InsO). Der Antrag soll 
mit dem Antrag der Schuldnerin oder des Schuldners auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Wird 
er nicht mit dem Eröffnungsantrag verbunden, wird das Gericht die Schuldnerin oder den Schuldner auf die Möglichkeit 
der Restschuldbefreiung weisen. Der Antrag auf Restschuldbefreiung ist sodann unverzüglich nach diesem Hinweis zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist schriftlich beim zuständigen Amtsgericht (Insolvenzgericht) einzureichen und kann auch zu Protokoll der 
Geschäftsstelle erklärt werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus einem Antragsformular, das bei jedem Insolvenz-
gericht ausgegeben wird. 
 
Dem Antrag ist eine Abtretungserklärung beizufügen, wonach die Schuldnerin oder der Schuldner pfändbare Forde-
rungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis (z. B. Ansprüche auf Arbeitseinkommen) oder andere laufende Bezüge, 
die an die Stelle dieser Bezüge treten (z. B. Altersrenten oder Leistungen der Arbeitslosenversicherung) an eine Treu-
händerin oder einen Treuhänder abtritt, die oder den das Gericht im weiteren Verlauf des Verfahrens bestimmt. 
 
Sind diese Forderungen bereits vorher an Dritte (z. B. an Kreditgeber) abgetreten oder verpfändet worden, so ist dies in 
der Abtretungserklärung anzugeben. Das unpfändbare Einkommen verbleibt den Schuldnerinnen und Schuldnern. 
 
2. Das Insolvenzverfahren als Voraussetzung für die Restschuldbefreiung 
 
Das Insolvenzgericht befasst sich mit dem Antrag auf Restschuldbefreiung erst - es sei denn, der Antrag ist unzulässig 
(z. B. weil er verspätet gestellt wurde) -, wenn das eröffnete Insolvenzverfahren im Wesentlichen durchgeführt ist und 
kurz vor dem Abschluss steht. Es muss zumindest der allgemeine Prüfungstermin stattgefunden haben, in dem die 
angemeldeten Gläubigerforderungen geprüft worden sind. Außerdem muss das frei verfügbare Vermögen der Schuld-
nerin oder des Schuldners (die Insolvenzmasse) verwertet und die Verteilung des Erlöses beendet sein (§ 289 Abs. 1, 
3, §§ 208 bis 211 InsO). 
 
3. Die Einleitung des Verfahrens: Ankündigung oder Versagung der Restschuldbefreiung 
 
Das Verfahren zur Restschuldbefreiung gliedert sich in folgende Hauptabschnitte: 
 
- Ankündigungsverfahren, 
 
- Wohlverhaltenszeit, 
 
- Erteilung der Restschuldbefreiung, 
 
- Widerrufsverfahren. 
 
Die erste Entscheidung des Insolvenzgerichts zur Restschuldbefreiung ist der Beschluss über deren förmliche An-
kündigung (§§ 289 bis 291 InsO). Hier entscheidet sich, ob das Verfahren überhaupt in Gang gesetzt wird. 
 
Vor der Entscheidung erhalten die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger in der letzten Gläubigerversammlung vor 
Abschluss des Insolvenzverfahrens (oder in dem entsprechenden schriftlich durchgeführten Verfahrensabschnitt) Gele-
genheit, sich zu dem Schuldnerantrag zu äußern. Dabei kann jede Insolvenzgläubigerin oder jeder -gläubiger die Ab-
lehnung (Versagung) der Restschuldbefreiung beantragen. Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind diejenigen, die 
zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen begründeten persönlichen Vermögensanspruch gegen die 
Schuldnerin oder den Schuldner hatten (§ 38 InsO). 



 
Ein Versagungsgrund liegt vor, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner (vgl. § 290 Abs. 1 InsO) 
 
- wegen einer Insolvenzstraftat (§§ 283 bis 283c StGB) rechtskräftig verurteilt worden ist, 
 
- in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Eröffnungsantrag) oder nach 
 diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben über die wirt- 
 schaftlichen Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu be- 
 ziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen zu vermeiden, 
 
- in den letzten zehn Jahren vor dem Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag bereits Restschuldbefreiung erhal- 
 ten hat oder diese nach § 296 oder § 297 InsO versagt worden ist, 
 
- im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig die Befriedi- 
 gung der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger dadurch beeinträchtigt hat, dass unangemessene Verbindlich- 
 keiten begründet, Vermögen verschwendet oder ohne Aussicht auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage die 
 Eröffnung des Insolvenzverfahrens verzögert wurde, 
 
- während des Insolvenzverfahrens Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach der Insolvenzordnung vorsätzlich 
 oder grob fahrlässig verletzt hat oder 
 
- in den nach § 305 Abs. 1 Satz 3 InsO vorzulegenden Vermögens-, Einkommens-, Gläubiger- und Forderungsver- 
 zeichnissen vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat. 
 
Der Versagungsantrag ist nur zulässig, wenn der behauptete Versagungsgrund glaubhaft gemacht wird (§ 290 Abs. 2 
InsO). Die Mittel der Glaubhaftmachung (z. B. Versicherung an Eides Statt oder geeignete Urkunden) sind mit dem 
Versagungsantrag vorzulegen; das Angebot, die Unterlagen nachzureichen, genügt nicht. 
 
Die Restschuldbefreiung ist außerdem zu versagen, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner während des Ver-
braucherinsolvenzverfahrens einer gerichtlichen Zahlungsauflage nach § 314 InsO nicht nachgekommen ist. Nach die-
ser Vorschrift kann das Gericht anordnen, dass die Insolvenzmasse ganz oder teilweise nicht verwertet wird, sondern 
die Schuldnerin oder der Schuldner statt dessen einen bestimmten Geldbetrag aufzubringen hat. Wird dieser Betrag 
trotz zweimaliger Fristsetzung nicht gezahlt, so ist dies ein Versagungsgrund (§ 314 Abs. 3 Satz 2 InsO). 
 
Stellt das Gericht nach der Schuldneranhörung und nach Aufklärung des Sachverhalts keinen Versagungsgrund fest, so 
kündigt es die Restschuldbefreiung an (§ 291 InsO). Zugleich bestimmt es eine Treuhänderin oder einen Treu-händer. 
An diese Person gehen die pfändbaren Bezüge der Schuldnerin oder des Schuldners aufgrund der Abtretungserklärung 
über. 
 
4. Die Obliegenheiten der Schuldnerinnen und Schuldner in der Wohlverhaltenszeit 
 
Mit der rechtskräftigen Ankündigung der Restschuldbefreiung beginnt die Laufzeit der Abtretungserklärung. Diese sog. 
Wohlverhaltenszeit beträgt sechs Jahre und wird bereits ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens gerechnet. Bei Schuld-
nerinnen und Schuldnern, die bereits am 1. Januar 1997 zahlungsunfähig waren, endet sie nach fünf Jahren (Art. 107 
EGInsO). 
 
In dieser Zeit hat die insolvente Person folgende Pflichten (Obliegenheiten, § 295 InsO): 
 
- Sie muss eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben und, wenn sie ohne Beschäftigung ist, sich um eine solche 
 bemühen; sie darf keine zumutbare Tätigkeit ablehnen. 
 
- Übt sie eine selbständige Tätigkeit aus, so hat sie die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger durch Zahlungen an 
 die Treuhänderin oder den Treuhänder so zu stellen, wie wenn sie ein angemessenes Dienstverhältnis ein- 
 gegangen wäre. 
 
- Sie muss Vermögen, das sie von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur Hälfte des 
 Wertes an die Treuhänderin oder den Treuhänder herausgeben. 
 
- Sie muss jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzgericht und der 
 Treuhänderin oder dem Treuhänder anzeigen. 
 
- Sie darf dem Gericht und der Treuhänderin oder dem Treuhänder keine von der Abtretungserklärung erfassten Be- 
 züge und kein Vermögen, das sie von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, verheim- 
 lichen. 



 
- Sie muss dem Gericht und der Treuhänderin oder dem Treuhänder auf Verlangen Auskunft über ihre Erwerbstätig- 
 keit oder ihre Bemühungen um eine solche sowie über ihre Bezüge und ihr Vermögen erteilen. 
 
- Sie darf Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger nur an die Treuhänderin oder den 
 Treuhänder leisten und einzelnen Insolvenzgläubigerinnen und -gläubigern keinen Sondervorteil verschaffen. 
 
5. Aufgaben der Treuhänderin oder des Treuhänders im Restschuldbefreiungsverfahren 
 
Die Treuhänderin oder der Treuhänder zieht in der Wohlverhaltenszeit aufgrund der Abtretungserklärung der insol-
venten Person deren pfändbare laufende Bezüge ein und verteilt die eingehenden Beträge und sonstige Zahlungen 
einmal jährlich an die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger (§ 292 Abs. 1 InsO). 
 
Gegen Ende der Wohlverhaltenszeit erhält die insolvente Person einen Teil der von der Treuhänderin oder dem Treu-
händer eingenommenen Geldbeträge: im fünften Jahr 10% und im sechsten Jahr nach der Aufhebung des Insolvenz-
verfahrens 15%. Sind jedoch etwa gestundete Verfahrenskosten noch nicht berichtigt, werden diese Differenzbeträge 
an die Schuldner bzw. den Schuldner nur abgeführt, soweit das Einkommen nicht den sich nach § 115 Abs. 1 ZPO er-
rechneten Betrag übersteigt (§ 292 Abs. 1 Sätze 4 und 5 InsO). 
 
Die Gläubigerversammlung kann der Treuhänderin oder dem Treuhänder zusätzlich die Aufgabe übertragen, die Erfül-
lung der Schuldnerobliegenheiten zu überwachen und die Gläubigerschaft im Falle eines festgestellten Verstoßes zu 
benachrichtigen. Die Treuhänderin oder der Treuhänder ist zur Überwachung nur verpflichtet, soweit die dafür anfal-
lende zusätzliche Vergütung gedeckt ist oder von der Gläubigerschaft vorgeschossen wird (§ 292 Abs. 2 Satz 3 InsO). 
 
Die Treuhänderin oder der Treuhänder erhält aus dem verwalteten Geld eine Vergütung und eine Erstattung der ange-
messenen Auslagen (§ 293 InsO). Ist nicht einmal die Mindesttreuhändervergütung gedeckt, so kann dies zur Versa-
gung der Restschuldbefreiung führen. Dies gilt nicht, wenn die Kosten gestundet wurden. 
 
6. Zwangsvollstreckungen, Abtretungen und Verpfändungen in der Wohlverhaltenszeit 
 
Zwangsvollstreckungen für einzelne Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger in das schuldnerische Vermögen, das nach 
der Abtretung an die Treuhänderin oder den Treuhänder verbleibt oder das neu hinzuerworben wird, sind während der 
Wohlverhaltenszeit unzulässig (§ 294 Abs. 1 InsO). Frühere Pfändungen der laufenden Bezüge sind infolge der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens unwirksam geworden, Abtretungen und vertragliche Verpfändungen der Bezüge verlieren 
ihre Wirksamkeit drei Jahre nach diesem Zeitpunkt - falls die Schuldnerin oder der Schuldner bereits vor dem 1. Januar 
1997 zahlungsunfähig war, schon nach zwei Jahren (§ 114 Abs. 1, 3 InsO, Art. 107 EGInsO). 
 
Zulässig bleibt die Zwangsvollstreckung für neue Gläubigerinnen und Gläubiger, deren Forderungen erst nach der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens begründet worden sind. Sie können auf das sonstige pfändbare schuldnerische Ver-
mögen zugreifen. 
 
7. Vorzeitiger Abbruch des Verfahrens: 

Die Versagung der Restschuldbefreiung während der Wohlverhaltenszeit 
 
Verletzt die Schuldnerin oder der Schuldner während der Wohlverhaltenszeit eine Obliegenheit (vgl. Ziffer 4) und beein-
trächtigt dadurch die Befriedigung der Insolvenzgläubigerschaft, hat das Gericht auf Antrag einer Insolvenz-gläubigerin 
oder eines Insolvenzgläubigers die Restschuldbefreiung zu versagen, sofern die insolvente Person nicht beweist, dass 
sie kein Verschulden trifft (§ 296 InsO). 
 
Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem die Obliegenheitsverletzung 
der Gläubigerin oder dem Gläubiger bekannt geworden ist. Er ist nur zulässig, wenn die Obliegenheitsverletzung und 
die Einhaltung der Jahresfrist glaubhaft gemacht werden (§ 296 Abs. 1 InsO). Die Mittel der Glaubhaftmachung (z. B. 
eidesstattliche Versicherungen oder sonstige Schriftstücke) sind mit dem Versagungsantrag vorzulegen; das Angebot, 
die Unterlagen nachzureichen, genügt nicht. 
 
Vor der gerichtlichen Entscheidung erhalten die beteiligten Personen Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Schuldnerin 
oder der Schuldner ist verpflichtet, über die Erfüllung der Obliegenheiten vollständig und wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen und auf Antrag einer Gläubigerin oder eines Gläubigers die Richtigkeit der Auskunft an Eides Statt zu ver-
sichern (§ 296 Abs. 2 InsO). Das Gericht kann für die Erteilung der Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung eine 
Frist zur schriftlichen Äußerung setzen oder einen Termin anberaumen. 



 
Gibt die insolvente Person die Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
innerhalb der gesetzten Frist ab, so hat das Gericht die Restschuldbefreiung zu versagen. Das Gleiche gilt, wenn sie 
trotz ordnungsgemäßer Ladung ohne hinreichende Entschuldigung nicht zu dem anberaumten Termin erscheint (§ 296 
Abs. 2 InsO). 
 
Die Restschuldbefreiung ist ferner zu versagen, wenn sich herausstellt, dass die Schuldnerin oder der Schuldner in der 
Zeit seit der letzten Gläubigerversammlung wegen einer Insolvenzstraftat (§§ 283 bis 283c StGB) rechtskräftig ver-
urteilt worden ist. 
 
Auch hier ist jede Insolvenzgläubigerin oder jeder -gläubiger antragsberechtigt. Für den Antrag gelten die oben darge-
stellten Regelungen über die Jahresfrist und die Glaubhaftmachung entsprechend (§ 297 Abs. 2 InsO). 
 
Auf Antrag der Treuhänderin oder des Treuhänders ist die Restschuldbefreiung zu versagen, wenn die Beträge, die 
aufgrund der Abtretungserklärung in einem Jahr abgeführt worden sind, nicht einmal die Mindesttreuhändervergütung 
decken und die insolvente Person den fehlenden Betrag trotz Zahlungsaufforderung der Treuhänderin oder des Treu-
händers und einer weiteren Aufforderung des Gerichts nicht einzahlt (§ 298 InsO). Um den vorzeitigen Abbruch des 
Verfahrens zu verhindern, können die Verfahrenskosten auf Antrag gestundet werden, soweit das Vermögen voraus-
sichtlich nicht ausreicht, um diese zu decken. 
 
Mit der rechtskräftigen Versagung der Restschuldbefreiung ist der angestrebte Schuldenerlass gescheitert. Die Gläubi-
gerinnen und Gläubiger können ihre Forderungen wieder uneingeschränkt geltend machen und auf das ge-samte 
pfändbare Vermögen der Schuldnerin oder des Schuldners zugreifen (§ 299 InsO). 
 
8. Schuldenerlass: Die Erteilung der Restschuldbefreiung nach Ablauf der Wohlverhaltenszeit 
 
Ist die Wohlverhaltenszeit ohne eine vorzeitige Beendigung abgelaufen, so entscheidet das Insolvenzgericht über den 
Erlass der restlichen Schulden (Erteilung der Restschuldbefreiung). 
 
Das Gericht gibt auch hier zunächst den am Verfahren beteiligten Personen Gelegenheit zur Stellungnahme. Insol-
venzgläubigerinnen und -gläubiger sowie die Treuhänderin oder der Treuhänder können die Versagung der Rest-
schuldbefreiung beantragen. Hierfür gelten die gleichen Voraussetzungen, Fristen und Verfahrensregeln wie während 
der Wohlverhaltenszeit (§ 300 Abs. 2, §§ 296 bis 298 InsO; vgl. Ziffer 7). 
 
9. Wirkungen der Restschuldbefreiung 
 
Die Erteilung der Restschuldbefreiung wirkt gegen alle Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger. Sie bezieht sich auf die 
Schulden, die bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens schon begründet waren (§ 38 InsO) und noch nicht getilgt sind. 
Sie gilt auch gegenüber Insolvenzgläubigerinnen und -gläubigern, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben 
(§ 301 Abs. 1 InsO). 
 
Nicht unter die Restschuldbefreiung fallen die sog. Masseverbindlichkeiten, also die Verpflichtungen, die im Zusam-
menhang mit dem Insolvenzverfahren entstanden sind (§ 53 InsO). Ebenso erfasst die Restschuldbefreiung nicht die 
sonstigen neuen Schulden, die erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet worden sind, insbesondere 
nicht die ständig wiederkehrenden Verpflichtungen zur Zahlung von Unterhalt oder Wohnungsmiete nach dem Er-
öffnungsstichtag. 
 
Von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind ferner 
 
- Zahlungsverpflichtungen aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, sofern die Forderung unter 
 Angabe des Rechtsgrundes und der Tatsachen, aus denen sich nach Einschätzung der Gläubigerin bzw. des 
 Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung zugrunde liegt, zur Insolvenztabelle 
 angemeldet wurde (§§ 302 Nr. 1, § 174 II InsO) und der Eintrag in der Insolvenztabelle, dass es sich bei der For- 
 derung um eine solche aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung handelt, nicht beseitigt worden ist. 
 
- Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder, Zwangsgelder und finanzielle Nebenfolgen einer Straftat oder Ord- 
 nungswidrigkeit (§ 302 Nr. 2 InsO). 
 
- Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, die der Schuldnerin oder dem Schuldner zur Begleichung der Kosten des 
 Insolvenzverfahrens gewährt wurden (§ 302 Nr. 3 InsO). 
 



 
Gegenüber mithaftenden Personen und Bürgen behalten die lnsolvenzgläubigerinnen und -gläubiger ihre Rechte. Sie 
können z. B. gegenüber Bürgen ihre Forderung weiterhin geltend machen. Dagegen können die Bürgen keinen Rück-
griff mehr gegen die Schuldnerin oder den Schuldner nehmen. Bestehen bleiben auch die Rechte der Insolvenzgläu-
bigerinnen und -gläubiger aus Sicherungsvormerkungen oder anderen Sicherungsrechten wie Pfandrechten, Siche-
rungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen (§ 301 Abs. 2 Satz 1 InsO). 
 
Die Schuldnerin oder der Schuldner kann sich jedoch gegenüber den mithaftenden Personen, Bürgen oder anderen 
Rückgriffsberechtigten in gleicher Weise auf die Restschuldbefreiung berufen wie gegenüber den Insolvenzgläubi-
gerinnen und -gläubigern (§ 301 Abs. 2 Satz 2 InsO). 
 
10. Nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung 
 
Auch nach Rechtskraft der Entscheidung über die Erteilung der Restschuldbefreiung muss die Schuldnerin oder der 
Schuldner unter Umständen für grob unredliches Verhalten in der Wohlverhaltenszeit einstehen. Das Insolvenzgericht 
hat die Erteilung der Restschuldbefreiung auf Antrag einer Insolvenzgläubigerin oder eines -gläubigers zu widerrufen, 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass durch eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung der Schuldnerin oder des 
Schuldners die Befriedigung der Insolvenzgläubigerschaft erheblich beeinträchtigt wurde (§ 303 Abs. 1 InsO). 
 
Der Gläubigerantrag ist nur zulässig, wenn er innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung über die Ertei-
lung der Restschuldbefreiung gestellt wird. Gleichzeitig ist glaubhaft zu machen, dass die genannten Voraus-setzungen 
des Widerrufs vorliegen und die Antragstellerin oder der Antragsteller bis zur Rechtskraft des Schulden-erlasses keine 
Kenntnis von ihnen hatte (§ 303 Abs. 2 InsO). 
 
Die Entscheidung über den Widerruf ergeht nach Anhörung der Schuldnerin oder des Schuldners und der Treuhände-
rin oder des Treuhänders sowie - falls notwendig - nach weiterer Aufklärung des Sachverhalts. 
 
11. Kostenlast bei Anträgen auf Versagung oder Widerruf der Restschuldbefreiung 
 
Im Verfahren über einen Antrag auf Versagung oder Widerruf der Restschuldbefreiung entstehen Gerichtskosten, ins-
besondere im Fall einer Beweisaufnahme. Diese Kosten trägt in erster Linie die unterliegende Partei (§ 91 ZPO, § 4 
InsO). Daneben haftet aber im Verhältnis zur Staatskasse immer auch die antragstellende Gläubigerin oder der 
antraggstellende Gläubiger (§ 50 Abs. 2, § 58 GKG). 
 


